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Texte du Praesidium Amendement proposé

(1) Erscheint ein Tätigwerden der Union im

Rahmen der in Teil III festgelegten Politik-

bereiche erforderlich, um eines der Ziele

dieser Verfassung zu verwirklichen, und

sind in dieser Verfassung die hierfür

erforderlichen Befugnisse nicht

vorgesehen, so erlässt der Rat einstimmig

auf Vorschlag der Kommission und nach

Zustimmung des Europäischen Parlaments

die geeigneten Vorschriften.

(1) Erscheint ein Tätigwerden der Union im

Rahmen der in Teil III festgelegten Politik-

bereiche erforderlich, um eines der Ziele

dieser Verfassung zu verwirklichen, und

sind in dieser Verfassung die hierfür

erforderlichen Befugnisse nicht

vorgesehen, so erlässt der Rat einstimmig

auf Vorschlag der Kommission und nach

Zustimmung des Europäischen Parlaments

die geeigneten Vorschriften.

(4) Aufgrund des vorliegenden Artikels

erlassene Bestimmungen gelten fünf

Jahre.

(5) Nach dem Verfahren von Absatz 1

können Bestimmungen wieder

aufgehoben werden, die sich als überlebt

erwiesen haben.

Begründung:

Die Flexibilitätsklausel ermöglicht in der vorgeschlagenen Fassung ausnahmsweise Änderungen der

Verteilung der Zuständigkeiten zwischen der Union und den Mitgliedstaaten ohne Beteiligung der

nationalen Parlamente. Diese Art der erleichterten Verfassungsänderung rechtfertigt sich allenfalls

bei plötzlichen neuen Bedürfnissen nach einer Aktion der Union. Hierfür ist eine befristete

Gültigkeit der erlassenen Bestimmungen ausreichend. Wenn sich das Bedürfnis nach der Regelung



als dauerhaft erweist, kann eine entsprechende Zuständigkeit der Union während der befristeten

Gültigkeit auf dem Wege der regulären Verfassungsänderung erlassen werden.

Ebenso erscheint es angebracht, Bestimmungen nach dem erleichterten Verfahren des Art. I-17

wieder aufzuheben, die sich nach allgemeiner Auffassung als überlebt erwiesen haben.

An der Einstimmigkeit ist unbedingt festzuhalten.


